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Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC)

Organisationsstruktur

Mitgliederversammlung 

Verwaltungsrat 

Nominierungsausschuss 

Präsidium Mitarbeiterstab 

Geschäftsstelle 

FA Finanzberichterstattung FA Nachhaltigkeitsberichterstattung  

Arbeitsgruppen 

Wahl Beratung Leitung Bestellung 

Gemeinsamer Fachausschuss
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DRSC Briefing Paper: ESRS

Aus der Arbeit des DRSC (Auswahl)

DRSC-Stellungnahme zu 

Sektor-ESRS

https://www.drsc.de/news/drsc-stellungnahme-zur-efrag-konsultation-der-esrs-veroeffentlicht/
https://www.drsc.de/app/uploads/2022/11/221124_DRSC_Briefing_Paper_ESRS.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2022/12/221219_DRSC_high-level_recomm_Sector-ESRS.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2022/12/221219_DRSC_high-level_recomm_Sector-ESRS.pdf
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EFRAG

DRSC & EFRAG

DRSC Sitz DRSC Sitz

DRSC SitzDRSC Sitz
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DRSC Briefing Paper: CSRD, ESRS, sektorspezifische Standards, Drittstaaten-ESRS

*LSME: ESRS for listed SMEs, VSME: Voluntary ESRS for non-listed SMEs

 

Themenstandards

Querschnittsstandards

Umwelt

Soziales

Governance

ESRS 1 ESRS 2

ESRS E1 – ESRS E5

ESRS S1 – ESRS S4

ESRS G1

Sektor-ESRS

SEC 1 & 39(?) weitere ESRS

ESRS für Drittstaatenunternehmen

ESRS für KMU

(LSME & VSME*)
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Digitale Taxonomie

✓

EFRAG Arbeitsprogramm

Set 1 Set 2 bis ???

https://www.drsc.de/app/uploads/2022/07/220704_DRSC_Briefing_Paper_CSRD_final-1.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2022/11/221124_DRSC_Briefing_Paper_ESRS.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2023/04/230414_DRSC_Briefing_Paper_Sektorspezifische_Standards.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2023/10/251023_Briefing-Paper_CSRD_Drittstaaten_rev.pdf
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Implementierungsunterstützung der EFRAG

EFRAG ESRS Q&A-Platform
(zur Sammlung von Anwendungsfragen)

Erläuterungen (Explanations)

Implementation Guidance

Interpretationen

Klarstellungen / Standardänderungen

(Rejections)

KategorienLink

https://www.efrag.org/lab7
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Implementierungsunterstützung der EFRAG Implementation Guidance (IG)

im Mai 2024 verabschiedete IGs In Vorbereitung / Planung

Zuordnung 

AR16 zu DRs

ESRS S1-13 – Training 

and skills development 

metrics

ESRS E5 bzgl. 

Ressource use

ESRS E3 bzgl. 

Water storage 

metrics

Link

ESRS div. bzgl. 

Financial Effects

Transition plans

…

https://www.efrag.org/News/Public-471/Publication-of-the-3-Draft-EFRAG-ESRS-IG-documents-EFRAG-IG-1-to-3-?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Implementierungsunterstützung der EFRAG Erläuterungen (Explanations)

• 26.7.2024: Sammlung von 93 Erläuterungen 
veröffentlicht

− 25 neue Erläuterungen

− 44 Erläuterungen vom Mai 2024

− 12 Erläuterungen vom März 2024 

− 12 Erläuterungen vom Februar 2024 

• Vielzahl an weiteren Erläuterungen in Vorbereitung

• Ergebnis der ESRS Q&A-Plattform
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Konsolidierung / Abgrenzung des Kreises der Berichtsunternehmen

Fragen: 

❑ „Wie genau werden Tochterunternehmen einbezogen?“

❑ „Werden nur konsolidierte Tochterunternehmen einbezogen?“

❑ „Wie sind Tochtergesellschaften im Nachhaltigkeitsbericht der Muttergesellschaft 

(Konzern-Nachhaltigkeitsbericht) zu berücksichtigen, wenn diese ein ganz anderes 

Business Modell haben?“ 
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Befreiung und Einbezug von Tochterunternehmen (Teil 1)

Frage 1: Hat ein in einen übergeordneten/konsolidierten NHB einbezogenes Tochterunternehmen 

einen separaten NHB aufzustellen, wenn die Risiken, Chancen, Auswirkungen ggü. dem Konzern 

stark abweichen?

Sachverhalt

• Tochterunternehmen B ist in den konsolidierten Abschluss und 
Lagebericht von Mutterunternehmen A einbezogen

• Konzernsicht: sub-topics Pollution of water 
und Substances of very high concern nicht wesentlich 
→ konsolidierter NHB geht auf diese nicht ein

• Tochter B: sub-topics Pollution of water 
und Substances of very high concern sind wesentlich 

Konsolidierter 

Abschluss/Lagebericht

Mutterunternehmen A

Tochter B C Z...
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Befreiung und Einbezug von Tochterunternehmen (Teil 1)

Relevante Vorgaben

Art. 19a Abs. 9 B-RL: Befreiung von der Aufstellung eines NHB

[E]in Unternehmen, das ein Tochterunternehmen ist, [wird] von den in den Absätzen 1 bis 4 des vorliegenden 
Artikels festgelegten Pflichten befreit (im Folgenden „befreites Tochterunternehmen“), wenn dieses Unternehmen 
und seine Tochterunternehmen in den konsolidierten Lagebericht eines Mutterunternehmens einbezogen werden 
und dieser konsolidierte Lagebericht gemäß Artikel 29 und Artikel 29a erstellt wird. 

Weitere Bedingungen sind zu erfüllen, u.a. muss der Lagebericht des befreiten Tochterunternehmens enthalten:

• Name und Sitz des Mutterunternehmens, Weblinks zum befreienden konsolidierten Lagebericht/NHB inkl. 
Bestätigungsurteil, Angabe, dass die Befreiungsregel genutzt wird

Art. 37 B-RL (§ 264 Abs. 3 HGB)

Befreiung von Aufstellung eines [...] Lageberichts, unter bestimmten Voraussetzungen, z.B.

• Mutterunternehmen unterliegt EU-Recht

• Zustimmung aller Gesellschafter

• Einstandsverpflichtung des Mutterunternehmens für die Verpflichtungen des Tochterunternehmens

• Einbezug in den Konzernabschluss und -lagebericht des Mutterunternehmens
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Befreiung und Einbezug von Tochterunternehmen (Teil 1)

Frage 1: Hat ein in einen übergeordneten/konsolidierten NHB einbezogenes Tochterunternehmen 

einen separaten NHB aufzustellen, wenn die Risiken, Chancen, Auswirkungen ggü. dem Konzern 

stark abweichen?

• Aus Regelungen der CSRD kann nicht abgeleitet werden, dass einbezogene Tochterunternehmen 
einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht aufstellen müssen.

• Ggf. muss im Konzern-NHB auf die Themen von Tochter B eingegangen werden (wie, ist nicht 
spezifiziert), aufgrund von Art. 29a Abs. 4 Bilanzrichtlinie (und fast wortgleich ESRS 1.103)

Stellt das Bericht erstattende Unternehmen erhebliche Unterschiede zwischen den Risiken für die Gruppe 
oder Auswirkungen der Gruppe und den Risiken für ein oder mehrere Tochterunternehmen [Anm.: Die 
Rede ist nicht von „konsolidierten“ Tochterunternehmen.] oder Auswirkungen eines oder mehrerer 
Tochterunternehmen fest, so muss es gegebenenfalls ein hinreichendes Verständnis der Risiken für das 
betreffende bzw. die betreffenden Tochterunternehmen und Auswirkungen des betreffenden 
Tochterunternehmens bzw. der betreffenden Tochterunternehmen vermitteln.

Diskussion



DRSC

Spotlight Nachhaltigkeitsberichterstattung / Berlin, 14. Oktober 2024 © DRSC e.V. 

Anwendungsfragen: Konsolidierungsthemen

15

Befreiung und Einbezug von Tochterunternehmen (Teil 2)

Frage 2: Muss der konsolidierte Nachhaltigkeitsbericht einer Muttergesellschaft sämtliche 

Tochtergesellschaften einbeziehen, auch wenn einige von ihnen nicht (finanziell) konsolidiert sind?

Konsolidierter 

Abschluss/Lagebericht

Mutterunternehmen A

Tochter B

C Z...

Konsolidierter 

Abschluss/Lagebericht

Mutterunternehmen A

Tochter B C Z...

Ausgangsfall, Frage 1 Fallvariation, Frage 2



DRSC

Spotlight Nachhaltigkeitsberichterstattung / Berlin, 14. Oktober 2024 © DRSC e.V. 16

Befreiung und Einbezug von Tochterunternehmen (Teil 2)

Relevante Vorgaben

ESRS 1.62

The sustainability statement shall be for the same reporting undertaking as the financial statements.

ESRS 1.102

When the undertaking is reporting at a consolidated level, it shall perform its assessment of material impacts, 
risks and opportunities for the entire consolidated group, regardless of its group legal structure. It shall ensure 
that all subsidiaries are covered in a way that allows for the unbiased identification of material impacts, risks and 
opportunities. Criteria and thresholds for assessing an impact, risk or opportunity as material shall be determined 
based on chapter 3 of this Standard.

Antwort

• Konsolidierter Nachhaltigkeitsbericht muss sämtliche Tochterunternehmen abdecken („must include“).

• Wesentlichkeitsanalyse ist für den gesamten Konzern durchzuführen.

• Finanziell nicht konsolidierte Tochterunternehmen können durchaus wesentlich (doppelte Wesentlichkeit) sein 
→ Dann sind sie im Konzern-Nachhaltigkeitsbericht einzubeziehen („included“) / Berücksichtigung der Risiken

EFRAG

Anwendungsfragen: Konsolidierungsthemen
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Operational Control – bei nicht-vollkonsolidierten Unternehmen

• Konzept der „operativen Kontrolle“ zusätzlich zur Konsolidierung 

• Definition „operational control“

• Berücksichtigung von „operativer Kontrolle“ gem.:  

− E1 (Climate, THG-Emissionen)

− E2 (Pollution, Angabe der emittierten Schadstoffe gem. EU-PRTR und Mikroplastik)

− E4 (Biodiversity, Angaben zu Standorten, inkl. Standorte mit operativer Kontrolle)
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Wesentlichkeitsanalyse

Fragen: 

❑ „Wesentlichkeitsanalyse“

❑ „Wer ist Teil der DMA und wie läuft diese ab?“

❑ „Wie soll bei der Wesentlichkeitsanalyse vorgegangen werden?“

❑ „Praktische Umsetzung der Wesentlichkeitsanalyse?“

❑ „In welcher Granularität/Tiefe ist die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen?“ 

❑  …
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„Hilfe zur Selbsthilfe“ – Prozessbeschreibung für Branchenverbände

Ermittlung der für die Branche spezifischen Geschäftsfelder sowie des Umfelds der Unternehmen

• Identifikation der branchenspezifischen Geschäftsfelder (und ihrer Wertschöpfungskette) von CSRD-

pflichtigen Unternehmen

Zuordnung der branchenspezifischen Geschäftsfelder (und ihrer Wertschöpfungskette) zu 

Nachhaltigkeitsthemen mithilfe von IROs

• Erstellung einer Liste der mit den branchenspezifischen Geschäftsfeldern (und ihrer Wertschöpfungskette) 

verbundenen branchenspezifische IROs

Bestimmung wesentlicher branchenspezifischer Nachhaltigkeitsthemen mithilfe einer IRO-

Bewertung

• Bestimmung wesentlicher branchenspezifischer Themen über eine Bewertung der IROs

Bestimmung der branchenweit wesentlichen ESRS-Angaben

• Erstellung einer Liste solcher ESRS-Angaben, die branchenweit als wesentlich 

betrachtet werden können

1

2

3

4

Anwendungsfragen: Wesentlichkeitsanalyse
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Double materiality gem. ESRS 1 (Tz. 43 bis 46, Tz. 47 bis 51)

Berichtsinhalt: Angaben zu wesentlichen Auswirkungen, Risiken, 

Chancen (IRO, Impacts, Risks, Opportunities)

Impact materiality (ESRS 1.43ff) Financial materiality (ESRS 1.47ff)

• ...er sich bezieht auf wesentliche

− tatsächliche oder potenzielle, 

− positive oder negative kurz-, mittel- oder 

langfristige

Auswirkungen des Unternehmens auf 

Mensch oder Umwelt 

• Eigene Geschäftstätigkeit und 

Wertschöpfungskette

• ...er wesentliche finanzielle Auswirkungen 

auf das Unternehmen hat

• Risiken oder Chancen, die einen 

wesentlichen Einfluss auf 

• Entwicklung, Finanzlage, 

Geschäftsergebnis, Cashflow, Zugang zu 

Finanzmitteln etc. haben (bzw. in Zukunft 

haben werden)

Ein Nachhaltigkeitsaspekt ist wesentlich, wenn ...

oder
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Wesentlichkeit von Auswirkungen, EFRAG IG 1 (Materiality assessment)

• „Die ESRS schreiben kein bestimmtes Verfahren oder eine bestimmte Abfolge von Schritten vor, die bei 

der Durchführung der Wesentlichkeitsbewertung zu befolgen sind, so dass dies dem Urteil des 

Unternehmens überlassen bleibt.“ 

• „Welches Verfahren auch immer angewandt wird, es sollte den Fakten und Umständen des Unternehmens 

entsprechen.“

• „Der ESRS 1 legt Kriterien für die Beurteilung der Wesentlichkeit fest, aber keine spezifischen 

Schwellenwerte, um zu bestimmen, wann ein Sachverhalt oder eine Information wesentlich ist oder 

nicht.“ 

• „Daher erfordert die Wesentlichkeitsanalyse ein gewisses Maß an Ermessensspielraum.“ 

• „Das Unternehmen muss Schwellenwerte auf der Grundlage der ESRS-1-Kriterien sowie seiner eigenen 

spezifischen Fakten und Umstände festlegen.“

• „Die Wesentlichkeitsanalyse sollte sich auf nachvollziehbare Erkenntnisse und objektive Informationen 

stützen, wobei die in den ESRS (ESRS 1, Kapitel 3.4 und 3.5) festgelegten Kriterien (siehe nä. Folie) 

für die Wesentlichkeit der Auswirkungen und die finanzielle Wesentlichkeit anzuwenden sind.“

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FDraft%2520EFRAG%2520IG%25201%2520MAIG%2520231222.pdf
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Double materiality gem. ESRS 1-Kriterien (Kap. 3.4, 3.5, Tz. 43 bis 46, Tz. 47 bis 51)

Wesentlichkeitsanalyse, Identifikation wesentlicher Inhalte

Impact materiality (ESRS 1.43ff) Financial materiality (ESRS 1.47ff)

• (negative Auswirkungen) Orientierung an 

− Due Diligence Prozessen, 

− UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte 

− OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

• Negative Auswirkungen → Severity

− Ausmaß (scale)

− Umfang (scope)

− Unabänderlichkeit der Auswirkungen 

(irremediable character of the impact)

• Bewertung der Wesentlichkeit entspricht der 

Ermittlung von Informationen für die Nutzer 

der Finanzberichterstattung

• Was wird zur Entscheidungsfindung bzgl. 

Bereitstellung von Ressourcen benötigt?

• Ist Nachhaltigkeitsaspekt mit wesentlichen 

finanziellen Auswirkungen auf das 

Unternehmen verbunden? (Ist dies 

„vernünftigerweise zu erwarten“?)

+ Wahrscheinlichkeit 

bei potenziellen 

Auswirkungen
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Identifikation wesentlicher Themen

EFRAG, IG1, Materiality 
Assessment, S. 29.
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Identifikation wesentlicher Themen

RSM Ebner Stolz, WP 

Alexander Glöckner, 

DIHK/DRSC Field Tests
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Angaben zur Wesentlichkeitsanalyse (ESRS 2)

IRO-1

SBM-3

IRO-2

Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewertung der 

wesentlichen IROs

Wesentliche IROs und Wechselwirkung mit Strategie und 

Geschäftsmodell

Information über befolgte ESRS-Disclosure requirements
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Wesentlichkeitsanalyse: bisherige Erfahrungen / Organisation

Frage: 

❑ Wo werden zentrale Umsetzungsprobleme und Herausforderungen bei der DMA 

gesehen? 

❑ Dauer der Vorbereitung auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung? 

❑ Organisatorisches Set-up / Datensammlung in den Unternehmen / Einbindung der 

Abteilungen in den Unternehmen?

❑ Wie viele wesentliche Themen wurden identifiziert? 
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Bisherige Erfahrungen / Organisation

n = 39
DRSC, Befragung der 

DAX40-Unternehmen, 
September 2023
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Bisherige Erfahrungen / Organisation

n = 39

DRSC, Befragung der 

DAX40-Unternehmen, 
September 2023
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Wesentlichkeitsanalyse: bisherige Erfahrungen / Organisation

n = 34

DRSC, Befragung der 

DAX40-Unternehmen, 
Juli 2024
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Nachhaltigkeitsberichterstattung für KMU

Frage: 

❑ „Einfache und praktikable Anwendbarkeit für KMU?“

❑ „Bis wann sind (KMU-) Standards in abgestimmter Form tatsächlich verfügbar?“

❑ „Auswirkungen / Sanktionen für mittelständische Unternehmen für einen zu stark 

verkürzten Nachhaltigkeitsbericht?“
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VSME: freiwillig anwendbarer Standard für nicht berichtspflichtige KMU

Field Tests / Stellungnahmen

❑ 164 Teilnehmer

❑ ca. 350 Stellungnahmen

Workshops

❑ Verständnis der Ergebnisse 

der Field Tests

❑ Rückversicherung zur 

Weiterentwicklung bei 

Stakeholdergruppen

Weiterentwicklung des 

Konzepts

❑ Keine 

Wesentlichkeitsanalyse

❑ Streichung PAT-Modul

Änderungen im Detail  

❑ Geolocation

❑ Mitarbeiterfluktuation

❑ Non-employee-Angaben

❑ ..,.

Standard-

setting-

Aktivitäten
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Dr. Kati Beiersdorf, CPA

Technical Director

beiersdorf@drsc.de

www.drsc.de

WP/ StB Georg Lanfermann

Präsident 

lanfermann@drsc.de
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